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Stadt Zossen 

 
 

Niederschrift 

Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Zossen 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 28.03.2023 
Sitzungsbeginn: 19:02 Uhr 
Sitzungsende: 21:04 Uhr 
Ort, Raum: Kulturforum Dabendorf, Zum Königsgraben 8, 15806 Zossen 
 
Vorsitz 
Peter Hummer  
 
Ordentliches Mitglied 
Carsten Preuß  
Thomas Czesky  
Hermann Kühnapfel Vertretung für: 

Sven Reimer 
Sven Reimer entschuldigt 
Janine Küchenmeister  
Detlef Klucke Vertretung für: 

Olaf Manthey 
Olaf Manthey nicht anwesend 
Edgar Leisten  
 
Bürgermeisterin 
Wiebke Şahin-Schwarzweller  
 
Pressesprecher 
Grit Mindak  
 
Protokollant(in) 
Carolin Peidelstein  
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Niederschrift 
 
Öffentlicher Teil 
 
 

1 Eröffnung der Sitzung durch den 
Ausschussvorsitzenden  

Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden, Herrn Hummer um 19:02 Uhr 
eröffnet. 

2 Feststellung der Beschlussfähigkeit  
Von den acht stimmberechtigten Ausschussmitgliedern sind 6 anwesend. Der 
Ausschuss ist somit beschlussfähig. 

3 Feststellung der Tagesordnung  
Es liegen keine Änderungswünsche oder Einwendungen gegen die Tagesordnung vor.  

4 
Beschlussfassung über Einwendungen gegen die 
Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung 
des Ausschusses vom 21.02.2023 

 

Es liegen keine Einwendungen gegen die oben genannte Niederschrift vor. Diese gilt 
damit als angenommen. 
 

5 Bericht aus der Verwaltung  
Es gibt keinen Bericht. 

6 Einwohnerfragestunde  
Frau Kurzrock: 
Ab wann werden die Einladung und die Beschlüsse im neuen RIS zur Verfügung 
stehen? 
Wie lange wird dies gespeichert? 
Darf man zur Bürgersprechstunde auch mit Familienangehörigen oder Nachbarn 
kommen oder muss jeder Bürger einzeln kommen? Reicht eine kurze 
Zusammenfassung des Inhaltes über das Terminland für die Bürgersprechstunde? 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Mit dem RIS wird bereits gearbeitet. Solange die Geschäftsordnung noch nicht 
beschlossen wurde, werden wir dies auch nicht online stellen.  
Wir fahren weiter zweigleisig. Die Stadtverordneten, die die Einladung weiterhin 
schriftlich bekommen wollen, bekommen diese auch schriftlich. Alle anderen können 
dies online abrufen und da sehen Sie die Beschlüsse gemäß Ladungsfrist, also im 
Schnitt 7 Tage vorher, auch.  
Sie können gemeinsam zur Bürgersprechstunde kommen, wichtig wäre es, wenn wir 
wissen, um was es bei dem Termin geht. Min 10 Leuten würden keine 15 Minuten 
reichen, da wäre es besser, wenn Sie einen extra Termin machen.  
 
Herr Klucke nimmt ab 19:08 Uhr an der Sitzung teil.  
 
Herr Hummer verliest Frage von einem Bürger: 
Wie gestaltet die Stadt Zossen die Verkehrswende?  
Will die Stadt den Verkehr im GT Dabendorf konzentrieren?  
Welche Voraussetzungen schaffen Sie, den Verkehr innerorts klimaneutral und 
lärmmindernd zu gestalten?  
Wann wird mit der ortsumfahrenden Nordumfahrung das Gewerbegebiet Zossen 
Nord verkehrsmäßig erschlossen?  
Wurde der Bahnkreuzungspunkt für die Nordumfahrung mit der DB festgelegt? 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Ist gemeint, dass wir mehr öffentlichen Nahverkehr benötigen oder mehr E-
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Tankstellen und E-Autos benötigen? 
Es wurden schon Gespräche geführt. Die Planungsleistungen wurden beauftragt. Mit 
dem Fördermittelantrag liegen wir gut im Rennen und haben keinen Zeitverlust. Der 
Knotenpunkt mit der DB wurde erörtert und so festgeschrieben. Die Nordumfahrung 
hat keine Kreuzungsrelevanz. Der Verkehr soll klimagerecht gestaltet werden. Bei 
den Ladesäulen gibt es leider Lieferengpässe. Das Radwegekonzept und die 30 km/h 
Zonen sollen am 26.04. auf der SVV beschlossen werden.  
 
Herr Preuß nimmt ab 19:11 Uhr an der Sitzung teil. 

7 Anfragen und Mitteilungen der Ausschussmitglieder  
Frau Küchenmeister: 
Werden für die Nordumfahrung Fördermittel beantragt und welcher Topf steht dort 
zur Verfügung? Wir queren die Bahnschienen, also ist dies kreuzungsrelevant. 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Es ist Sache der Stadt Zossen, das wir den Punkt überqueren. Wir benötigen eine 
Zustimmung der DB. Diese sehen sich die Planung an und geben ihr Einverständnis. 
Die Bahn baut ihre Bahntrasse und wir bauen die Brücke. Die Bahn wird kein Geld in 
dieses Projekt investieren. Es werden Landesmittel beantragt. Zudem befinden wir 
uns im B-Planverfahren.  
 
Frau Küchenmeister: 
Wer baut die Strecke? Die Nordumfahrung fällt komplett zu unseren Kosten. Wenn 
gebaut wird, muss die Geschwindigkeit der Züge gedrosselt werden und die 
Fahrpläne angepasst werden. Wer trägt dafür die Kosten?  
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Es ist keine Kreuzungsvereinbarung notwendig. Es wäre schön, wenn wir uns 
bautechnisch nicht überschneiden.  
 
Herr Kühnapfel: 
Stimmt es, dass ab Mitte des Jahres Ladesäulen über alle Kreditkarten abgerufen 
werden sollen? 
  
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Ja, das ist so. 
 
Herr Klucke: 
Also wird die Brücke erst gebaut, wenn wir Fördermittel bekommen? Dann sollten wir 
schnellstmöglich die Fördermittel beantragen. Es wurde eine Absichtserklärung 
gefasst, um die Nordumfahrung zu erstellen. Welche Fördermittel sind überall 
gestellt und was für Bescheide gibt es dazu? 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Stellen Sie gerne eine schriftliche Anfrage zu den Fördermitteln. 
Es gibt einen Grundsatzbeschluss zur Nordumfahrung. Eine Vorentwurfsplanung ist 
notwendig, sollte diese in der Finanzierung scheitern, müssen wir nochmals in die 
SVV.  
 
Herr Hummer: 
Wurde bereits mit dem Fachamt gesprochen bezgl. der 80/30/50 km/h zwischen 
Dabendorf und Glienick? 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Dazu gibt es morgen ein Gespräch mit dem Fachamt. 
 
Frau Küchenmeister: 
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10 Grundstückseigentümer wurden angesprochen und 8 sind zu Behandlungen 
bereit, kann man dazu schon etwas sagen? Wann teilen Sie uns das 
Fördermittelprogramm mit? Wir müssen mit der Bahn eine Kreuzungsvereinbarung 
treffen. Wann gibt es eine Vereinbarung mit der Bahn? 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Wir sprechen von keiner Kreuzungsvereinbarung. Es betrifft 2 Vertragspartner. Es 
wird kein Bahnübergang geschlossen. Die Punkte müssen im B-Plan berücksichtigt 
werden. Die Absprachen müssen laufen und es muss ein Vertragsstück geben. Der 
Plan muss von der DB abgenommen werden. Es betrifft nicht nur die DB. Wir müssen 
auch andere Behörden anhören. Es handelt sich dabei nicht um eine 
Kreuzungsvereinbarung. Die Nordumfahrung muss kommen. 
 
Herr Klucke: 
Wie ist der Stand der Planung? Wo stehen wir genau? Wann gibt es ein Resultat? 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Den Projektplan haben wir bereits vorgestellt. Wir sind im Zeitplan.  
 
Frau Küchenmeister: 
Für jedes Projekt gibt es einen Projektplan. Gibt es schon Gespräche mit der DB? Die 
Bürger und Stadtverordneten sollten regelmäßig informiert werden. 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Wann die Nordumfahrung kommt, hängt von der Finanzierung ab. Wir sind 
momentan im Zeitplan. Sie hofft, dass wir 2027/2028 mit dem Thema durch sind. 
Sollte es Abweichungen geben, werden Sie darüber informiert. Wir sind im 
Zeitverzug, da in der Vergangenheit nicht ausgeschrieben wurde und wir dies 
wiederholen mussten. Die Ausschreibung für das Projekt fand nicht statt. Deswegen 
haben wir uns 2022 mit dem Projekt sehr intensiv beschäftigt. Die Ausschreibung 
hätte vor 4 Jahren schon passieren müssen.  
 

8 Beratung von Beschlussvorlagen  
8.1 2. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung 

der Stadt Zossen vom 7. Juli 2010 025/23 
Frau Küchenmeister: 
Es wäre wichtig, die Straßenreinigungssatzung mit beizufügen. Wenn man einen 
Vertrag ändert, ändert sich die Satzung. 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Die Satzung ist zugänglich. Diese hat ihre Gültigkeit. Wir gestalten nur das 
Straßenverzeichnis neu. Die Punkte aus dem RSO werden wir bis zur SVV klären. Die 
Straßenreinigungssatzung entfaltet ihre Wirkung weiterhin und wird nur durch die 
Straßen ergänzt. Wir tauschen nur die Anlage aus.  
 
Herr Klucke: 
Die redaktionellen Anmerkungen für Horstfelde sollen ausgetauscht werden. Ist es 
schädlich, wenn die Satzung mit beigefügt wird? 
 
Frau Şahin-Schwarzweller 
Wenn sie dies nochmal ausgedruckt haben wollen, können wir das zusätzlich 
ausdrucken und mit der Einladung versenden. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
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Die 2. Änderungssatzung der Straßenreinigungssatzung der Stadt Zossen vom 7. Juli 
2010 gemäß Anlage.  
 
Die nachstehend aufgeführten Straßen werden in das Straßenverzeichnis neu 
aufgenommen.  
 
- An den Sakazen, GT Dabendorf 
- Hedemannstraße, Zossen 
- Bernhard-Guricke-Straße, Zossen 
- An den Birken, OT Wünsdorf-Waldstadt 
- Fliederweg, OT Wünsdorf-Waldstadt 
- Kiefernring, OT Wünsdorf-Waldstadt 
- Tulpenweg, OT Wünsdorf-Waldstadt 
- Schwalbenweg, Zossen 
- Am Waldrand, OT Horstfelde 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
8 0 0 

 
 

8.2 Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Zossen für 
das Jahr 2023 - Ladenöffnungszeiten 026/23/01 

 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die 
Ordnungsbehördliche Verordnung (OBV) der Stadt Zossen über die 
Ladenöffnungszeiten aus besonderem Anlass gemäß § 5 Abs. 1 des 
Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) 
 
a) in vorliegender Form 
 
oder 
 
b) in der laut Protokoll geänderten Fassung.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
8 0 0 

 
 

8.3 Schöffenvorschlagsliste für die Wahlperiode 2024 bis 
2028 036/23 

 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die anliegende 
Schöffenvorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen/Schöffen 2023 (Wahlperiode 
2024 - 2028). 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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8 0 0 
 
 

8.4 Neufassung der Geschäftsordnung 037/23 
Herr Kühnapfel: 
Ist es sichergestellt, dass jeder einen PC/ Laptop oder ähnliches erhält? 
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Die Geschäftsordnung ist unabhängig von dem zu betrachten. Es wird auch 
Schulungstermine dazugeben. Wir zahlen Betrag X, dass sie die eigenen Endbeträge 
nutzen können.  
 
Herr Klucke.  
Er bittet darum, dass Beschlüsse die nicht in der SVV waren dann auch zurück 
gewiesen werden. 
 
Frau Şahin-Schwarzweller stellt einen Geschäftsordnungsantrag zum Ende der 
Debatte und Rednerliste. 
Abstimmung: 6 / 1 / 1 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
Die Geschäftsordnung der Stadt Zossen in ihrer aktuell gültigen Fassung vom 
16.12.2010, beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2010, 
zuletzt geändert am 27.01.2022, wird durch eine neue Geschäftsordnung ersetzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
5 2 1 

 
 

8.5 Verabschiedung einer Einwohnerbeteiligungssatzung 038/23 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Da der Beschluss heute nicht komplett vorliegt, werden wir dies zur SVV nachholen 
und uns heute nur ein Stimmungsbild dazu machen.  
 
Aufgrund einer massiven Störung eines Bürgers findet eine Pause von 20:07 Uhr bis 
20:14 Uhr statt.  
Der Bürger wurde mehrmals vom Ausschussvorsitzenden zur Ruhe gebeten. Herr 
Hummer machte dann von seinem Hausrecht gebraucht und lies den Bürger durch 
den Ordnungsdienst aus dem Saal entfernen. 
 
Herr Preuß: 
§2 Abs. 1 und 4 – Abs. 1 betrifft alles, was die Stadt betrifft und unter Abs. 4 
schränken wir dies wieder ein. Abs. 4 sollte gestrichen werden.  
 
Frau Şahin-Schwarzweller: 
Die Einwohner können Fragen auch schriftlich stellen. Dies ist ungelöst von der SVV. 
Dies ist dafür, sich auf die Sitzung vorzubereiten. In der mündlichen 
Einwohnerfragestunde kann der Bürger mündliche Fragen stellen und diese sollen 
sachbezogen zur SVV sein. Bei sachfremden Themen können diese schriftlich 
eingereicht werden. Es heißt grundsätzlich und Ausnahmen dürfen zugelassen 
werden.  
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Empfehlung der 038/23: 3 / 1 / 3  
Herr Klucke hat nicht abgestimmt. 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
Die in der Anlage beigefügte Einwohnerbeteiligungssatzung wird beschlossen.  

 9 Schließung der öffentlichen Sitzung  
Herr Hummer schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 20:31  Uhr. 
 
 
 

 
Peter Hummer  Carolin Peidelstein 
Vorsitz  Protokoll 
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